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Ortsbürgergemeindeversammlung  

vom 28. November 2025, 19.45 Uhr, 
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Einwohnergemeindeversammlung  

vom 28. November 2025, 20.15 Uhr 
in der Mehrzweckhalle an der Berggasse. 
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A L L G E M E I N E  H I N W E I S E  
 
 
 

Die Akten zu den Traktanden liegen ab dem 14. November 2025 während der ordentlichen Schal-
terstunden bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Verschiedene Unterlagen werden zu-
dem auf www.koelliken.ch aufgeschaltet. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Aus-
künfte zum Budget 2026. 

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei 
(062 737 09 11 / oder info@koelliken.ch) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen wer-
den. Sie wird ebenfalls auf www.koelliken.ch aufgeschaltet. 

 
 

¶ Haben bei einem Verhandlungsgegenstand Stimmberechtigte ein unmittelbares und persönliches 
Interesse, weil jener für sie direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen bewirkt, so 
haben sie und ihre Ehegatten bzw. ihre eingetragenen Partner, ihre Eltern sowie ihre Kinder mit deren 
Ehegatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der Verwal-
tung und Direktoren von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Perso-
nengesellschaften gilt die gleiche Ausstandpflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen 
der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt. 

¶ Das Rednerpult an der Gemeindeversammlung ist mit einer Mikrofoneinrichtung, Beamer, Laptop, 
usw., ausgerüstet. Möchten Redner:innen für Ausführungen an die Gemeindeversammlung eine Prä-
sentation einsetzen, stehen Laptop und Beamer zur Verfügung. Um eine einwandfreie Präsentation 
zu gewährleisten, bittet der Gemeinderat, entsprechende Dateien bis am Montag vor der Gemeinde-
versammlung bei der Gemeindekanzlei einzureichen. So wird gewährleistet, dass der Beitrag auf dem 
eingesetzten Laptop bereitsteht und durch Redner:innen eingesetzt werden kann. Personen, die sich 
zu Wort melden möchten, werden gebeten, am Rednerpult zu sprechen, damit alle Anwesenden sie 
hören und verstehen können und um die Aufzeichnung für die Protokollerstellung zu gewährleisten.  

¶ Im Anschluss an die Versammlung wird durch die Gemeinde voraussichtlich Wurst, Brot und ein Ge-

tränk abgegeben. 

 
  

http://www.koelliken.ch/
mailto:info@koelliken.ch
http://www.koelliken.ch/
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O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E  
 
 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 

2. Budget 2026 

3. Verschiedenes 
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Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 
 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 wurde durch die Finanz-
kommission geprüft und wird zur Genehmigung empfohlen. 

 
 

ANTRAG 

 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 sei zu genehmigen. 

 
 
 
 
 

2. Budget 2026 
 

Allgemeine Erläuterungen  
Das Budget 2026 der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von CHF 96ó090, mit folgen-
dem Ergebnis: 
 

Ortsbürgergemeinde  Budget 2025 Budget 2026 

Betrieblicher Aufwand  CHF 43ó545 CHF 79ó640 

Betrieblicher Ertrag  CHF 12ó985 CHF 11ó255 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  CHF - 30ó560 CHF - 68ó385 

Ergebnis aus Finanzierung  CHF + 185ó700 CHF + 23ó150  

Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust) CHF + 155ó140 CHF - 45ó235 

 
Der Gewinn der Forstwirtschaft wird dem Waldfonds zugewiesen und der Verlust der Ortsbürger-
gemeinde dem Eigenkapital entnommen.  
 
Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen 
 
0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger 
Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde 
sowie Verbandsbeiträge.   
 
0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger 
Unterhalt von Grundstücken, Verwaltungsvermögen inkl. Waldwegunterhalt. Für das Jahr 2026 ist 
Waldwegunterhalt im Rahmen von CHF 20ó000 vorgesehen. Zudem sollen die Tische beim Wald-
haus Wandersmann ersetzt werden, wof¿r CHF 10ó000 im Budget eingestellt sind.   
 
3294 Kultur 
Im Zusammenhang mit dem Waldrundgang ist ein Fest geplant. Hierf¿r wurden CHF 5ó000 ber¿ck-
sichtigt.  
 
8200 Forstwirtschaft 
Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet mit einem Gewinn von CHF 12ó205. Der Anteil Kölliken 
beträgt CHF 7ó255. Zuzüglich der Erträge aus der Verzinsung Waldfonds und Friedwald sowie ab-
züglich der Abschreibungen für Forstfahrzeuge ergibt sich netto ein Gewinn der Forstwirtschaft von 
CHF 370, welcher dem Waldfonds gutgeschrieben wird.  
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9610 Zinsen 
Das Kontokorrent wird Ende 2025 voraussichtlich einen Betrag von rund CHF 1ó247ó983 aufweisen. 
Der Zins beträgt 0.27% oder rund CHF 3ó400.  
 
 
9634 Liegenschaften Finanzvermögen, Ortsbürger 
Pachtzinsen für vermietete landwirtschaftliche Grundstücke. 
 
9635 Forstmagazin 
Für das Forstmagazin ist kein spezieller Unterhalt vorgesehen. 
 
9636 Villa Breitenegg 
Die Villa Breitenegg wird abgerissen, damit neue Wohnungen erstellt werden können. Daher sind im 
Budget 2026 keine Mietzinseinnahmen mehr berücksichtigt. Für die jährliche Heckenpflege sind 
noch CHF 3ó000 im Budget vorgesehen.  
 
9990 Abschluss 
Der Verlust der Ortsbürgergemeinde von CHF 45ó235 wird dem Eigenkapital belastet.  
 
Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken  
(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)  
 

Projekt Bis Ende 2025 Budget 2026 ab 2027 fällig 

Abbruch Villa Breitenegg 

GV 25.11.2011 / CHF 116ó000.00 
CHF 8ó148.00 CHF 0.00 CHF 0.00 

Begleitung und Beratung Bauherr-
schaft 

GV 11.06.2021 / CHF 50ô000 

CHF 41ó433.85 CHF 0.00 
CHF 0.00 

 

Projektierung Villa Breitenegg 

GV 26.11.2021 / CHF 445'000.00 

GV 13.05.2022 / CHF 65'000 (Zu-
satzkredit 1) 

CHF 542ó506.00 CHF 0.00 CHF 0.00 

Immobilienentwicklung Breitenegg 

GV 24.11.2023 / CHF 200ó000 
CHF 193ó693.65 CHF 0.00 CHF 0.00 

 
 
ANTRAG 
 
Das Budget 2026 der Ortsbürgergemeinde Kölliken sei zu genehmigen. 

 



6 



7 

 
  



8 

 

E I N W O H N E R G E M E I N D E  
 
 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 

2. Kreditabrechnungen 

2.1. Erneuerung Grundwasserpumpwerke Hard 

2.2. Wasserleitungsersatz Brombach 

2.3. Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 

3. Verpflichtungskreditbegehren 

3.1 Verpflichtungskredit ARA WSU 

3.2 Verpflichtungskredit EDV Schule. Ersatzbeschaffung Hardware 

3.3 Verpflichtungskredit Umgestaltung Umgebung Gemeindehaus / Sanierung alter Pavillon 

3.4 Verpflichtungskredit Wasserleitungsersatz Wallisrain-Aegerten 

4. Budget 2026 und Steuerfuss von 119 %. 

5. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
  



9 

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 
 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 wurde durch die Finanz-
kommission geprüft und wird zur Genehmigung empfohlen.  
 
 

ANTRAG 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2025 sei zu genehmigen. 

 
 
 
 
 

2. Kreditabrechnungen 
 
 

2.1 Erneuerung Grundwasserpumpwerke GWP Hard. Kreditabrechnung 
 
Zusammenfassung 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2022 hat im Rahmen der Budgetbewilli-
gung 2023 einen Budgetkredit in der Investitionsrechnung in der Höhe von CHF 127'000.00 für die 
Erneuerung der Pumpwerke GWP Hard gesprochen. 

Die letzten Schlussabrechnungen gingen erst im Dezember 2024 ein und konnten dementspre-
chend nicht mehr im Rechnungsabschluss 2023 berücksichtigt werden. Da der Rechnungsverkehr 
der Sanierung somit nicht in einem Rechnungsjahr abgewickelt werden konnte, muss eine Kreditab-
rechnung erstellt werden (§90 Abs. 1 GG). 

Finanzielles 

Kreditabrechnung 

Budgetkredit CHF 127'000.00 

Bruttoanlagekosten inkl. bezogene Vorsteuern CHF  120'561.45 

Kreditunterschreitung (5.06%) CHF 6'438.55 

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern (Nettoinvest.)  CHF  111'941.90 

Die Ausgaben bewegten sich im Rahmen des bewilligten Budgetkredits. 

Die Nettoinvestitionen werden während 50 Jahren abgeschrieben. Sie belasten mit rund CHF 2ô239 
die Funktion 7101 Wasserwerk. 

 
Prüfung durch die Finanzkommission 
Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen. 

 
 
ANTRAG 
 
Die Kreditabrechnung ĂErneuerung Grundwasserpumpwerke GWP Hardñ sei mit Bruttoanlagekosten 
von CHF 120'561.45 zu genehmigen. 
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2.2 Wasserleitungsersatz Brombach. Kreditabrechnung 
 
Zusammenfassung 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 26. November 2021 hat für den Wasserleitungsersatz 
Brombach einen entsprechenden Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 1'735'000.00 gespro-
chen. 

Finanzielles 

Wasserwerk 

Verpflichtungskredit CHF 1'735'000.00 
Bruttoanlagekosten inkl. bezogene Vorsteuern CHF 997ô013.55 

Kreditunterschreitung (42.53%) CHF 737'986.45 

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern (Nettoinvest.)  CHF 926'750.10 

 
Im Vergleich zum ursprünglichen, von der Gemeindeversammlung bewilligten Kredit, ergibt sich ei-
ne Kreditunterschreitung von CHF 737'986.45. Das bessere Abschlussergebnis konnte hauptsäch-
lich aus folgenden Gründen erreicht werden: 
 

¶ Position Risiko / Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht 

¶ Günstigere Einheitspreise durch Grossbestellung erreicht 

¶ Landwirte haben aufgrund des angenehmen Umganges vor Ort, die Ertragsentschädigung nicht 
in Rechnung gestellt 

¶ Günstige Unternehmer Offerten 

¶ Durch richtige Maschinenwahl, weniger Umstellungen des Zuggerätes erreicht 

¶ Grosser Rabatt 

¶ Günstigeres Angebot für Bauleitung 

¶ Diverse Optimierungen während Realisierung 

Die Nettoinvestitionen werden während 50 Jahren abgeschrieben. Sie belasten mit rund 
CHF 18ô535 die Funktion 7101 Wasserwerk. 

 
Prüfung durch die Finanzkommission 
Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen. 

 

 
ANTRAG 
 
Die Kreditabrechnung ĂWasserleitungsersatz Brombachñ sei mit Bruttoanlagekosten von 
CHF 997ô013.55 zu genehmigen. 

 
 
2.3 Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr. Kreditabrechnung 
 

Zusammenfassung 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2022 hat im Rahmen der Budgetbewilli-
gung 2023 einen Budgetkredit in der Investitionsrechnung in der Höhe von CHF 78'900.00 für das 
Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr gesprochen. 

Die letzten Abrechnungen gingen erst im Sommer 2024 ein und konnten dementsprechend nicht 
mehr im Rechnungsabschluss 2023 berücksichtigt werden. Da der Rechnungsverkehr somit nicht in 
einem Rechnungsjahr abgewickelt werden konnte, muss eine Kreditabrechnung erstellt werden (§ 
90 Abs. 1 GG). 
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Finanzielles 

Kreditabrechnung 

Budgetkredit CHF 78'900.00 

Bruttoanlagekosten inkl. bezogene Vorsteuern CHF  82'130.85 

Kreditüberschreitung (4.09%) CHF 3'230.85 

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern (Nettoinvest.)  CHF 42'130.85 

An die Bruttoanlagekosten hat die Aargauische Gebäudeversicherung, Feuerwehrwesen, Aarau am 
29. Juli 2024 einen Beitrag geleistet von CHF 40'000.00. Die Nettoinvestition beläuft sich somit auf 
CHF 42'130.85. 

Die Ausgaben bewegten sich im Rahmen des bewilligten Budgetkredits. 

Die Nettoinvestitionen werden während 15 Jahren abgeschrieben. Sie belasten mit rund 
CHF 2'809.00 die Funktion 1500 Feuerwehr. 
 
Prüfung durch die Finanzkommission 
Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen. 

 
 

ANTRAG 
 
Die Kreditabrechnung ĂMehrzweckfahrzeug Feuerwehrñ sei mit Bruttoanlagekosten von 
CHF 82ó130.85 zu genehmigen. 

 

 

 
 

3. Verpflichtungskreditbegehren 
 
 
3.1 ARA WSU. Regionalisierung der Abwasserreinigung. Phase ĂVorprojekt und Vorbe-
reitung zur Verbandsgr¿ndungñ. Verpflichtungskreditbegehren 
 

1. Ausgangslage 
 Die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in Aarau, Teufenthal, Schöftland, Reitnau und Kölliken errei-

chen ihre Kapazitätsgrenze und müssen aufgrund ihres Alters sowie der gestiegenen Anforderun-
gen an den Gewässerschutz umfassend erneuert werden. Um eine zukunftsfähige Lösung für die 
Abwasserreinigung in der Region zu gewährleisten wurde entschieden, die Möglichkeit eines Zu-
sammenschlusses der fünf Abwasserreinigungsanlagen im Raum Aarau, Wynen-, Suhren- und Uer-
kental (WSU) eingehend zu prüfen. 

 In der bisherigen Startphase wurden die erforderlichen Projektarbeiten durch eine Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Abwasserverbände unter Einbezug der Abteilung für 
Umwelt des Kantons Aargau durchgeführt. Im Jahr 2023 konnte die Projektorganisation in Abstim-
mung mit allen Beteiligten weiter professionalisiert werden, was zu einer Optimierung und Be-
schleunigung des Projekts führte. 

 Ein Projektkernteam, unterstützt von Fachspezialistinnen und -spezialisten aus den Bereichen Pro-
jektorganisation, Abwasserreinigung, Kanalisationsplanung, Raumplanung, Verbandsorganisation 
und Kommunikation, erarbeitet die notwendigen Entscheidungsgrundlagen und stellt Anträge. Die 
Projektsteuerung, bestehend aus Vertretungen aller beteiligten Organisationen, prüft diese Anträge 
und fasst die erforderlichen Beschlüsse. 

  



12 

 Rahmenbedingungen 
 In den letzten Jahrzehnten hat sich die Regionalisierung der Abwasserreinigung kantons- und 

schweizweit etabliert. So konnten im Kanton Aargau die Anzahl der ARA von 94 auf 41 ARA redu-
ziert und die Vorteile der gemeinsamen Abwasserreinigung genutzt werden. Dieser Prozess wurde 
vom Kanton Aargau (Abteilung für Umwelt) mit dem Konzept Abwasserreinigung 2014 unterstützt. 

 Die bisher realisierten Zusammenschlüsse und spezifische Studien zeigen, dass eine regionale Ab-
wasserreinigung insbesondere folgende Vorteile mit sich bringt: 

¶ Ökologische Vorteile: Entlastung der kleinen Gewässer von Abwassereinleitungen, verbesserte 
Wasserqualität durch bessere Verfahren und damit ein verstärkter Schutz des Grundwassers 

¶ Ökonomische Vorteile: Einsparungen durch den Betrieb einer zentralisierten Anlage infolge ge-
ringerer spezifischer Kosten pro Einwohnerwert (Vermeidung dezentraler Investitionen an mehre-
ren Standorten) 

¶ Technische Vorteile: Geringere Havarie-Risiken durch flexibleren Betrieb 

¶ Langfristige Planungssicherheit: Anpassung an zukünftige gesetzliche Vorgaben und eine nach-
haltige Infrastrukturentwicklung 

 
 
Auch der kantonale Richtplan sieht die Regionalisierung der Abwasserreinigung vor. In der Richt-
plananpassung vom 07. November 2023 wurde die ARA-Region WSU mit dem ARA Standort Aarau 
als Vororientierung aufgenommen. Offen ist noch der genaue Standort der neuen ARA. 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Kantonsebene unterstützen diesen Weg. Ab 
2028 ist mit verschärften Anforderungen im Bereich Gewässerschutz zu rechnen, insbesondere im 
Hinblick auf die geforderte Reduktion von Stickstoffeinträgen und die Elimination von Mikroverunrei-
nigungen. Auch diese Massnahmen lassen sich auf einer zentralen ARA kostengünstiger realisieren 
und sind frühzeitig in die Planung der neuen ARA einzubeziehen. 

Vertiefte Prüfung einer gemeinsamen Abwasserreinigung 
Das Projekt ARA Aarau WSU ist dementsprechend die logische Konsequenz zur Erfüllung aller An-
sprüche an eine nachhaltige und zukunftsfähige Abwasserreinigung - ein Generationenprojekt mit 
langfristiger Bedeutung für die Region. Die beteiligten Abwasserverbände haben deshalb beschlos-
sen, die nötigen Grundlagen für das Projekt WSU zu erarbeiten. 
Um ein gemeinsames Verständnis für die Projektschritte und eine koordinierte Umsetzung sicherzu-
stellen, haben die beteiligten Abwasserverbände gemeinsam mit der Abteilung für Umwelt des Kan-
tons Aargau im Juli 2024 eine Vorgehensvereinbarung zur Erarbeitung der Entscheidungsgrundla-
gen für eine regionale Abwasserreinigung unterzeichnet. Diese wurde Ende 2024 von allen 30 betei-
ligten Gemeinden mit einem Gemeinderatsbeschluss ausdrücklich unterstützt. 

 
2. Projektziele 

Das Projekt ARA Aarau WSU verfolgt folgende übergeordnete Ziele: 

¶ Errichtung einer neuen, leistungsfähigen regionalen ARA Aarau WSU an einem neuen Standort 
zur Reinigung der Abwässer der beteiligten Gemeinden im Einzugsgebiet 

¶ Bau der notwendigen Anschlussleitungen für den Transport der Abwässer der heutigen einzelnen 
ARA zur neuen regionalen ARA 

¶ Gründung eines neuen Abwasserverbands, der für den Bau, Betrieb und Unterhalt der regionalen 
ARA und bei Bedarf weiterer Dienstleistungen, verantwortlich ist 

¶ Sicherstellung der Einhaltung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen, insbesondere im Bereich 
Stickstoffreduktion und Elimination von Mikroverunreinigungen 

¶ Schaffung einer wirtschaftlich nachhaltigen Lösung, die langfristige Kostenoptimierungen und 
stabile Abwassergebühren für die Gemeinden ermöglicht 

¶ Optimierung der betrieblichen Effizienz durch den Zusammenschluss bestehender Strukturen 
und Bündelung von Ressourcen 

Durch die Umsetzung dieser Massnahmen wird eine moderne, leistungsfähige und nachhaltige Ab-
wasserinfrastruktur für die Region geschaffen, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen ge-
recht wird. 

 
3. Planungsschritte 
 Die erfolgreiche Umsetzung der Regionalisierung der Abwasserreinigung im Wynen-, Suhren- und 

Uerkental (WSU) erfordert eine schrittweise und koordinierte Vorgehensweise. 
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 Das Ziel ist es, dass die 30 beteiligten WSU-Gemeinden spätestens im Jahr 2029 über den Beitritt 
zum neuen Abwasserverband entscheiden.  
Für die Phase «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung» des Projekts ARA Aarau 
WSU, die bis zur Gründung des neuen Abwasserverbands andauert, gelten klare verfahrensmässi-
ge und terminliche Rahmenbedingungen: 
¶ Bewilligung des Kredits für das Vorprojekt und die Verbandsgründung im November 2025 
¶ Erarbeitung des Vorprojekts für die neue ARA Aarau WSU bis spätestens Ende 2027 geplant 
¶ Beschluss über die Verbandsgründung und die Umsetzung des Projekts 
¶ Erarbeitung des Bauprojekts und Baubewilligungsverfahrens 
¶ Bauphase Neubau ARA und Anschlusskanäle ab 2032 bis voraussichtlich 2038 
¶ Inbetriebnahme der neuen ARA und Übernahme der Abwasserreinigung für die beteiligten Ge-

meinden 
Dieses abgestimmte Verfahren und der vorgegebene Zeitplan stellen sicher, dass alle beteiligten 
Parteien frühzeitig in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden und das Projekt in klar defi-
nierten Schritten umgesetzt werden kann. 

 
4. Bisher erarbeitete Grundlagen 
 Ausgehend von der Idee, in der Region Wynen-, Suhren- und Uerkental (WSU) eine gemeinsame 

Abwasserreinigung zu prüfen, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Studien und Berichte erar-
beitet, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den nächsten Projektschritt zu erhalten. 

 Zu den wichtigsten Grundlagen gehören u.a.: 
¶ Technische Evaluations- und Planungsberichte, welche die infrastrukturellen Anforderungen und 

technischen Möglichkeiten für eine zentrale Lösung untersucht haben 
¶ Raumplanerische Studien, die potenzielle Standorte sowie deren Einbettung in die übergeordne-

te Siedlungs- und Umweltplanung analysiert haben 
¶ Zusammenschluss- und Variantenstudien, die unterschiedliche Organisations- und Betriebsmo-

delle sowie deren wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen bewerten 
Die Ergebnisse dieser fundierten Abklärungen haben die Projektbeteiligten zum Entscheid bewo-
gen, die Weiterführung des Projekts und den dafür erforderlichen Kredit bei den einzelnen Abwas-
serverbänden zu beantragen. 

 
5. Kreditantrag für die Phase «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung 
 Wie bei einem Projektstart üblich, wurden die bis heute geleisteten Projektvorarbeiten mit einem 

Kostenschlüssel über die einzelnen Abwasserverbandbudgets finanziert. Nun kommt das Projekt in 
eine entscheidende Phase und der erforderliche Planungskredit soll von den einzelnen Abwasser-
verbänden genehmigt werden.  

 
 Diese Planungsarbeiten sind erforderlich, um für die anschliessend geplante Verbandsgründung 

eine hohe Kostensicherheit zu gewährleisten.  
 Darum soll der Vorprojektprozess unmittelbar nach dem Standortentscheid für die neue ARA gestar-

tet werden. Die Erarbeitung des Vorprojektes ist aktuell im Zeitraum Anfang 2027 bis Ende 2028 
vorgesehen. 

 Diese Planungsphase «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung» umfasst folgende Ar-
beiten: 

¶ Die Erstellung des Vorprojekts für die neue ARA 

¶ Sicherstellung der raumplanerischen Rahmenbedingungen 

¶ Die weiteren Vorbereitungsarbeiten zur Organisation und Gründung des neuen Abwasserver-
bands 

Diese Aufwendungen sollen über den beantragten Verpflichtungskredit finanziert werden. Das Pro-
jektteam des Projekts ARA Aarau WSU hat hierzu eine detaillierte Kostenaufstellung erarbeitet und 
die Anteile der Abwasserverbände gemäss dem bestehenden, verursacherbasierten Kostenteiler 
berechnet. 
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6. Kostenaufstellung 
 Der Verpflichtungskredit für die Phase «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung» des 

Projekts ARA Aarau WSU setzt sich wie folgt zusammen (inkl. MwSt., gerundet): 

¶ Vorleistungen AVAU   CHF 439'000.00 

¶ Projektleitung  CHF 1'551'000.00 

¶ Teilprojekt Raumplanung   CHF 249'000.00 

¶ Teilprojekt Kanalnetz   CHF 54'000.00 

¶ Teilprojekt Organisation   CHF 130'000.00 

¶ Teilprojekt ARA   CHF 5'081'000.00 

¶ Teilprojekt Kommunikation & Stakeholder Management   CHF 108'000.00 

¶ Reserven   CHF 788'000.00 
 T O T A L   CHF 8'400'000.00 
 
7. Finanzierung 
 Die Kosten werden gemäss Kostenteiler auf die Abwasserverbände aufgeteilt. Der Kostenverteiler 

basiert auf den Anteilen der Einwohnerwerte der einzelnen Verbände an der Ausbaugrösse der 
neuen ARA. Für die Abwasserverbände ergeben sich folgende Anteile (inkl. MwSt., gerundet). 

 
 Verband Anteil in %  Betrag 
 AV Region Kölliken   8   CHF 672'000.00 
 AV Region Schöftland   8   CHF 672'000.00 
 AV Mittleres Wynental   5   CHF 420'000.00 
 AV Reitnau-Moosleerau   2   CHF 168'000.00 
 AV Aarau und Umgebung   77   CHF 6'468'000.00 
 T O T A L   100   CHF 8'400'000.00 
 
 Für die Gemeinden des AV Region Kölliken ergeben sich die folgenden Kosten (inkl. MwSt., gerun-

det): 
 

Gemeinde Anteil in %  Betrag 
Kölliken   37.62 %  CHF 252'807.00 
Wiliberg   1.31 %  CHF 8'803.00 
Safenwil   29.31 %  CHF 196'963.00 
Holziken   10.36 %  CHF 69'619.00 
Uerkheim   7.87 %  CHF 52'886.00 
Walterswil (SO)  8.19 %  CHF 55'037.00 
Bottenwil   5.34 %  CHF 35'885.00 
T O T A L   100 % CHF 672'000.00 

 
8. Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
 Eine effiziente Auftragsabwicklung sowie eine transparente Kostenkontrolle sind zentrale Voraus-

setzungen für den erfolgreichen Verlauf des Projekts ARA Aarau WSU. Um diese sicherzustellen, 
wird die Gesamtkoordination und die Vergabe der Aufträge im Rahmen des Verpflichtungskredits im 
Auftrag der Projektpartner durch den Verband Aarau und Umgebung (AVAU) übernommen. 

 Die jeweiligen Kosten werden entsprechend dem vereinbarten Kostenteiler an die übrigen Projekt-
partner weiterverrechnet. 

 
9. Projektrisiken und Risikomanagement 
 Trotz sorgfältiger Planung und umfassender Abklärungen sind wie bei allen grossen Infrastruktur-

projekten mit der Umsetzung des Projekts ARA Aarau WSU verschiedene Risiken verbunden. Eine 
frühzeitige Identifikation und Steuerung dieser Risiken ist essenziell, um Verzögerungen und Kos-
tenüberschreitungen zu vermeiden.  

 Zur Minimierung dieser Risiken wird eine kontinuierliche Projektsteuerung und Kostenkontrolle 
durch die federführenden Akteure sichergestellt. Zudem sind vorausschauende Massnahmen wie 
frühzeitige Einbindung der Gemeinden, regelmässige Risikobewertungen und transparente Kom-
munikation mit allen Beteiligten essenziell. 
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10. Schlussfolgerung 
 Das Projekt ARA Aarau WSU ist die logische Konsequenz zur Erfüllung aller Ansprüche an eine 

nachhaltige und zukunftsfähige Abwasserreinigung ï ein Generationenprojekt mit langfristiger Be-
deutung für die Region. Für die definitive Entscheidung müssen aber aus der Sicht der Projektsteue-
rung noch die in dieser Botschaft vorgeschlagenen Abklärungen getroffen werden. Damit schaffen 
wir eine solide Basis, um überzeugt in einem nächsten Schritt über den Zusammenschluss und die 
Verbandsgründung entscheiden zu können. 

 
11. Antrag Verband 
 Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von brutto CHF 252'807.00 (Anteil Gemeinde 

Kölliken, inkl. MwSt., gerundet) für die Phase «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung» 
des Projekts ARA Aarau WSU. 

 Kenntnisnahme der Projektorganisation und Erteilung der Kompetenzen an die Projektsteuerung 
WSU für die erforderlichen Entscheide, Vergaben und Beschlüsse im Rahmen des Verpflichtungs-
kredits. 

 
12. Haltung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16.06.2025 von der Projektorganisation und Erteilung 
der Kompetenzen an die Projektsteuerung WSU für die erforderlichen Entscheide, Vergaben und 
Beschlüsse im Rahmen des Verpflichtungskredites Kenntnis genommen und beantragt der Einwoh-
nergemeindeversammlung die Genehmigung eines indexierten Verpflichtungskredits von brutto CHF 
252'807.00 (Anteil Gemeinde Kölliken, inkl. MwSt) für die Phase «Vorprojekt und Vorbereitung zur 
Verbandsgründung» des Projekts ARA WSU. 
 

13. Folgekosten 
Die Investition wirkt sich mit Kapitalfolgekosten nach Projektabschluss während 50 Jahren mit rund 
CHF 6'952.00 pro Jahr bzw. 2.16 Rp./m3 auf die Abwassergebühren aus.  

 
 

ANTRAG 
 

Es sei ein anteilsmässiger indexierter Verpflichtungskredit von brutto CHF 252'807.00 inkl. MwSt. 
(Anteil Gemeinde Kölliken) für die Phase «Vorprojekt und Vorbereitung zur Verbandsgründung» des 
Projekts ARA WSU zu genehmigen. 
 
 
Hinweis 
 
Der Verpflichtungskredit muss durch alle Verbandsgemeinden in der gleichen Art genehmigt werden. 
Es ist somit nicht möglich, einzelne Punkte anzupassen, bzw. Änderungsanträge zu stellen. Die Ein-
wohnergemeindeversammlung kann den vorliegenden Verpflichtungskredit nur genehmigen oder ab-
lehnen. Im Ablehnungsfall müsste eine Neubearbeitung durch den Vorstand in die Wege geleitet wer-
den. 

 
 
 
 
 

3.2 EDV Schule. Ersatzbeschaffung Hardware. Verpflichtungskreditbegehren 
 
Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung vom 22. November 2019 hat für die Beschaffung von Hardware für die 
Schule einen Verpflichtungskredit von CHF 470'000.00 bewilligt. Die Anschaffungen der Informatik-
mittel erfolgten ab 2020 in mehreren Tranchen und basierten auf einem umfassenden Konzept für 
die ganze Schule. 
Die Lebensdauer der damals angeschafften Geräte neigt sich dem Ende entgegen. Gemäss Kon-
zept ist die Anschaffung neuer Hardware nach fünf Jahren vorgesehen. 
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Die Schule Kölliken arbeitet flächendeckend und erfolgreich mit Apple-Hardware, damit sämtliche 
Geräte miteinander kompatibel sind. 

Gleichzeitig mit dem Ersatz der bestehenden Hardware soll die 1:1-Ausstattung der Geräte für die 
Schülerinnen und Schüler auf die 5. und 6. Klasse der Primarschule ausgeweitet werden. In den un-
teren Primarschulklassen wird die Ausstattung bei einer 1:4-Lösung belassen. 

Für die Schulleitung und Schulverwaltung stehen Festgeräte am Arbeitsplatz (Desktop) sowie mobi-
le Geräte (Laptop) zur Verfügung. Für alle anderen Mitarbeitenden, mit Ausnahme von Assistenz-
personen, stellt die Schule je ein mobiles Gerät zur Verfügung. 

Die Geräte, welche durch die Neubeschaffung ersetzt werden, sind anschliessend nicht mehr im 
schulischen Umfeld im Betrieb. Sie werden komplett datenbereinigt und entweder an interessierte 
Schüler:innen bzw. Mitarbeitende für einen symbolischen Beitrag verkauft oder fachgerecht ent-
sorgt. 

Kosten / Finanzielles 

Der Gesamtpreis für die Neuanschaffung der Geräte beläuft sich auf insgesamt CHF 625'500.00 
inkl. 8.1 % MwSt. 

Folgekosten 
Die Folgekosten von Verpflichtungskrediten werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Als Kapitalfol-
gekosten gelten insbesondere der Abschreibungsanteil, berechnet mit der entsprechenden Nut-
zungsdauer sowie ein Zinsanteil auf den Investitionsausgaben. 

Die Investitionsbeiträge werden in der Bilanz aktiviert. Entsprechend der Nutzungsdauer werden die 
Nettokosten pro Jahr in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Der Kanton hat die Nutzungsdauer bei 
Informatik- und Kommunikationssystemen auf drei bis fünf Jahre festgelegt. Aufgrund der geplanten 
Nutzungsdauer werden die Geräte während fünf Jahren abgeschrieben. Die ersten Abschreibungen 
werden im Jahr nach Abschluss der Anschaffung fällig. Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemein-
de wird zu diesem Zeitpunkt mit zusätzlichen Abschreibungen von rund CHF 125'100.00 rechnen 
müssen, welche als Aufwand in der Funktion 2191 (Volksschule) verbucht werden. 

Der Zinsanteil berechnet sich auf der Hälfte der Nettoinvestitionsausgaben (abzgl. allfällige Ver-
kaufserlöse alte Geräte) multipliziert mit dem jeweils gültigen Referenzzinssatz. Es ergibt sich fol-
gende Berechnung: 

CHF 625'500.00 / 2 = CHF 312'750.00 x 1.50 % = CHF 4'691.25 

Die jährlichen Kapitalfolgekosten betragen total rund CHF 129'791.00. 

Mehrheitlich handelt es sich um einen 1:1 Ersatz. Neu erhalten aber schon Schüler ab der 5. statt 
der 7. Klasse ein eigenes Gerät (1:1). Dadurch sind es neu ca. 80 Geräte mehr, welche unterhalten 
werden müssen. Der zusätzliche Personalaufwand für den technischen Support, welcher vollum-
fänglich durch die Gemeinde finanziert wird, beträgt jährlich rund CHF 8'000.00. 

 
 
ANTRAG 
 
Es sei ein indexierter Verpflichtungskredit von brutto CHF 625ó500.00 (inkl. MwSt) für die Ersatzbe-
schaffung von Hardware für die Schule zu genehmigen. 
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3.3 Umgestaltung Umgebung Gemeindehaus / Sanierung alter Pavillon. Verpflichtungs-
kreditbegehren 
 

Ausgangslage 
Der Parkplatz vor dem Gemeindehaus (Parzelle Nr. 290) ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zu-
stand. Der Deckbelag weist starke Senkungen und Risse auf. Die dringende Sanierung des Parkplat-
zes wurde immer wieder verschoben. 

Da der Parkplatz als öffentlicher Parkplatz, Blaue Zone ausgewiesen ist und durch die Schüler der 
angrenzenden Schulanlage als Zufahrt zu den Fahrradständern genutzt wird, bergen die Schäden ei-
ne grosse Sturz- und Verletzungsgefahr. Der Parkplatz soll daher umgehend saniert werden. 

Kosten / Finanzielles 
Für die Instandstellung der bestehenden Parkplatzfläche wurde eine Offerte eingeholt. 

Die zu erwarteten Kosten stellen sich wie folgt zusammen: 

 Kosten 

Vorarbeiten CHF 5'400.00 

Rückbau Asphaltbelagsflächen CHF 54'190.00 

Kiesunterbauten CHF 28'750.00 

Schächte und Rinnen CHF 7'000.00 

Belagsarbeiten CHF 138'953.40 

Total (ohne MwSt.) CHF 234'293.40 

Kosten Total (inkl. 8.1 % MwSt.) CHF 253'271.15 

Natur- und Umweltschutz 
Gemäss Vorgaben der Gemeinde ist bei allen Projekten zu prüfen, ob die Vorgaben aus dem «Natur-
schutzreglement» und dem «Leitfaden Klima und Energie» der Gemeinde Kölliken eingehalten und 
umgesetzt werden können. 

Gemäss Art. 16 des Naturschutzreglements der Gemeinde Kölliken «hat die Gemeinde durch die Ge-
setzgebung eine besondere Verantwortung im Natur- und Umweltschutz zugeteilt erhalten. Durch 
Rücksichtnahme auf die Anliegen des Natur- und Umweltschutzes wirkt sie als Vorbild und findet 
dadurch Beachtung bei der Bevölkerung.» 

Weiter steht unter Art. 17, «die Gemeinde gestaltet die gemeindeeigenen Parzellen so weit als mög-
lich naturnah und sorgt für ökologischen Ausgleich.» 

Dem Leitfaden Klima und Energie der Gemeinde sind folgende Punkte zu entnehmen: 

Ziff. 3.2 Verkehr 

¶ Analyse: Förderung von Infrastrukturen wie Elektro-Ladestationen. 

Ziff. 3.3 Wasser 

¶ Analyse: Starkregen gefährdet gewisse Gemeindegebiete. Versiegelung nimmt zu. 

Ziff. 3.7 Bauwesen, Raumplanung 

¶ Ziel: Konsequente Begrünung hilft, die Folgen des Klimawandels abzumildern und bietet Schutz 
und Kühlung bei extremer Hitze. 

¶ Massnahme: Keine versiegelten Hartbeläge für Park- und Abstellplätze. 

Ziff. 3.8 Natur und Biodiversität im Siedlungsraum 

¶ Ziel: In neu anzulegenden Grünzonen werden zu 80% einheimische Pflanzen verwendet. 

¶ Ziel: Schutz vor Hitze durch Begrünung. 
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Aufgrund dieser sinnvollen Vorgaben, die der Gemeinde als Leitfaden für weitere Planungen dienen 
sollen, wurde in Zusammenhang mit der Planung der anstehenden Parkplatzsanierung die Aufwer-
tung der stark versiegelten Flächen rund um das Gemeindehaus geprüft. 

In Zusammenarbeit mit einem externen Umgebungs- und Tiefbauunternehmen und dem Leiter Werk-
hof wurden die bestehende Fläche des Parkplatzes und die Flächen rund um das Gemeindehaus ge-
prüft und neugestaltet. Ziel war es, möglichst viele Flächen zu entsiegeln und die neu entstandenen 
Grünflächen mit schattenspendenden Bäumen zu versehen. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass 
die Geh- und Fahrflächen nicht erneut versiegelt, sondern mit sickerfähigen Materialien belegt wer-
den. Durch die Pflanzung von ca. 20 bis 30 Bäumen, sollen auf den Parkplätzen Schattenflächen ent-
stehen. So kann die Überhitzung der abgestellten Fahrzeuge verringert werden und rund um das 
Gemeindehaus werden Plätze zum Verweilen angeboten. Durch die klare Abgrenzung zwischen den 
Parkplätzen und dem Bereich vor dem Gemeindehaus wird die Sicherheit der Kindergartenkinder er-
höht. Die neu geschaffene Fläche soll fliessend in die bereits bestehenden Grünflächen der Villa Cla-
ra und des Spielplatzes Rägeboge übergehen. Die neuen schattenspendenden Grünflächen sollen 
der Bevölkerung als neuen Treffpunkt dienen. Ein neuer kleiner Brunnen vor dem Gemeindehaus soll 
mit Trinkwasser gespiesen werden und den Kindern sowie der Bevölkerung an heissen Sommertagen 
zur Erfrischung dienen. 

Als Zusatzmassnahme wurde in das Projekt eine Elektro-Ladestation eingeplant. Die Ladestation 
kann mit Strom aus der PV-Anlage des Gemeindehauses gespiesen werden. Eine Kooperation mit 
der EWK wurde bereits im Vorfeld angesprochen und müsste abschliessend geprüft werden. 

Da im Bereich des Parkplatzes eine Quellleitung verläuft, wurde in das vorliegende Projekt ein unter-
irdischer Wassertank eingeplant. Dieser soll das vorhandene Quellwasser und das Dachwasser der 
Gebäude Gemeindehaus, Villa Clara und dem alten Pavillon aufnehmen. Das gesammelte Regen-
wasser wird zur Bewässerung der Grünanlage genutzt. Der Überlauf des Tankes wird der öffentlichen 
Kanalisation zugeführt und wirkt somit gleichzeitig als Retention. 

Teile der Umgebungsarbeiten können als Lernendenprojekt durch den Werkhof umgesetzt werden. 

Die Eröffnung der neuen Umgebungsanlage soll im Rahmen des im Juni 2027 stattfindenden Jugend-
festes erfolgen. Dabei soll die Bevölkerung mit Infoständen und Infomaterial dazu bewogen werden, 
im privaten Bereich ebenfalls Entsiegelungsmassnahmen zu realisieren und naturnahe Gestaltungen 
umzusetzen und damit einen wichtigen Schritt zur Steigerung der Lebensqualität beizutragen. Unter-
stützung dazu erhält die Gemeinde und die Bevölkerung durch das Projekt «Natur findet Stadt» des 
Naturama. 

Die zu erwartenden Kosten für die Begrünung und Entsiegelung der vorhandenen Flächen stellen 
sich wie folgt zusammen: 

 Kosten 

Vorarbeiten CHF 5'400.00 

Roden CHF 5'330.00 

Rückbau Asphalt- und Betonflächen CHF 55'245.00 

Aushub- und Planiearbeiten CHF 120'348.00 

Granitabschlüsse CHF 30'713.00 

Rasenliner Parkplätze CHF 87'565.00 

Schwerlastverbundsteine Fahrgassen CHF 68'025.00 

Stahlstellriemen CHF 12'650.00 

Verbundsteine Gemeindehausplatz CHF 72'722.00 

Bepflanzung CHF 52'750.00 
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Brunnen CHF 11'500.00 

Sitzbänke  CHF 9'350.00 

Regenwassertank CHF 35'000.00 

Reserve / Unvorhergesehenes CHF 10'000.00 

Total (ohne MwSt.) CHF 576'598.00 

Projektkosten Total (inkl. 8.1 % MwSt.) CHF 623'302.40 

Wenn die Kosten zwischen der fälligen Sanierung des Parkplatzes und dem Projekt «Entsiegelung 
der Gemeindehausumgebung» verglichen werden, ergeben sich daraus folgende Mehrkosten: 

 Kosten 

Entsiegelung Umgebung Gemeindehaus CHF 576'598.00 

abzüglich fälliger Kosten für die Parkplatz Sanierung CHF  - 234'293.40 

Total (ohne MwSt.) CHF 342'304.60 

Mehrkosten Total (inkl. 8.1 % MwSt.) CHF 370'031.30 

Demnach kann mit einer Mehrinvestition von CHF 370'031.30 (inkl. MwSt.) eine Fläche von rund 
2'400 m2 entsiegelt, begrünt und beschattet werden und so ein wichtiger Beitrag zum Umwelt-
schutz geleistet werden. Zusätzlich wirkt die Gemeinde gegenüber der Bevölkerung und der ganzen 
Region als Vorbild und zeigt, dass ihr der Natur- und Umweltschutz ein wichtiges Anliegen ist. 

Mögliche Beiträge wurden durch den Bereich Planung und Infrastruktur geprüft und wo möglich, pro-
visorische Zusagen eingeholt. Diese sind: 

 Bestätigt Beitrag 

Gewässerinitiative 

Finanzierung aus indirektem Gegenvorschlag 
Ja CHF 30ô000.00 

Naturwerte im Siedlungsraum 

Finanzierung aus Beitragswesen 
Ja CHF 10'000.00 

Asphaltknacker Ja CHF 10'000.00 

Mehrwertabgabe 

Für hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen 

(Dekretsbeitrag / Abteilung Raumentwicklung) 

offen CHF  

Adapt +   (ca. 40% von 370ô031) 

Förderprogramm Bund für Klimaanpassungsmassnahmen 

(Neue Eingabefrist für Projekte ist der 31. März 2026) 

offen CHF 148'012.40 
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 Bestätigt Beitrag 

Pilotprojekt Kanton 

Aus Gegenvorschlag des Grossen Rats zur Gewässerinitia-
tive 

offen CHF  

Natur findet Stadt  (div. Unterstützung bei Öffentlichkeits-
arbeit) 

Naturama / Kanton Aargau 

Ja CHF 3'500.00 

Beiträge Total (provisorisch)  CHF 201'512.40 

Umgestaltung alter Pavillon 
Gleichzeitig mit der Gestaltung der neuen Umgebung, soll das Projekt «Umgestaltung alter Pavillon» 
realisiert werden. Der auf dem Perimeter der neuen Umgebung stehende Pavillon ist in einem sehr 
schlechten Zustand und soll daher saniert und umgebaut werden. 

Als Ergänzung zur neuen Umgebung soll darin ein «Dorfkafi» realisiert werden. Das zusätzliche An-
gebot soll den Besuchern des Spielplatzes, aber auch der ganzen Bevölkerung als Treffpunkt die-
nen und die Besucher mit Erfrischungen und kleinen Snacks versorgen. Das neue Angebot soll zum 
Verweilen und sich treffen dienen und so das Dorfleben bereichern. Ausserhalb der Öffnungszeiten 
kann das Angebot der Bevölkerung für Anlässe, wie Geburtstage oder Familienfeiern dienen. Das Be-
triebskonzept ist noch zu erarbeiten. 

An der Gemeinderatssitzung vom 1. September 2025 hat die Firma Transferplus AG, Luzern, über 
das Ergebnis der Einwohnerbefragung vom Mai/Juni 2025 informiert. Bei den Themen «Familien-
freundlichkeit», «Leben im Alter» und «Schulwesen» lässt sich ein Verbesserungsbedarf identifizie-
ren. Die Idee der künftigen Nutzung des Pavillons ist es, der Bevölkerung einen Treffpunkt für 
jung und alt zu bieten, der sich harmonisch ins Gesamtbild der Umgestaltung der Umgebung 
des Gemeindehauses und der Villa Clara (Spielplatz) einfügt. 

Die zu erwartenden Grobkosten für die Sanierung und Umbau des alten Pavillons stellen sich wie 
folgt zusammen: 

Grobkostenschätzung (+/- 25%) Kosten 

Umbau / Sanierung CHF 354'080.00 

Anpassung Umgebung CHF 18'500.00 

Bewilligung / Gebühren CHF 5'000.00 

Verschiedenes / Reserve CHF 46'101.70 

Total (ohne MwSt.) CHF 423'681.70 

Grobkosten Total (inkl. 8.1 %MwSt.) CHF 458'000.00 

Der Pavillon steht gemäss kantonalem Entscheid vom 16. April 2019 unter kantonalem Denkmal-
schutz. Für die Sanierung des Gebäudes sind bei der kantonalen Denkmalpflege Beiträge zu bean-
tragen. 

Folgekosten 
Die Folgekosten von Verpflichtungskrediten werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Als Kapitalfol-
gekosten gelten insbesondere der Abschreibungsanteil, berechnet mit der entsprechenden Nut-
zungsdauer sowie ein Zinsanteil auf den Investitionsausgaben. 
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Die Investitionsbeiträge werden in der Bilanz aktiviert. Entsprechend der Nutzungsdauer werden die 
Nettokosten pro Jahr in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Der Kanton hat die Nutzungsdauer bei 
Liegenschaften (Unterhalt Hochbau) auf 35 Jahre festgelegt und bei Strassen/Plätzen auf 40 Jahre. 
Die ersten Abschreibungen werden im Jahr nach Abschluss der Arbeiten fällig. Die Erfolgsrechnung 
der Einwohnergemeinde wird zu diesem Zeitpunkt mit zusätzlichen Abschreibungen von rund CHF 
23'630.00 rechnen müssen, welche als Aufwand in der Funktion 0291 (Gemeindehaus; CHF 
10'545.00) bzw. 0292 (Villa Clara; CHF 13'085.00) verbucht werden. 

Der Zinsanteil berechnet sich auf der Hälfte der Nettoinvestitionsausgaben (CHF 1'081'302.40 abzgl. 
bisher bekannte Beiträge CHF 201'512.40) multipliziert mit dem jeweils gültigen Referenzzinssatz. Es 
ergibt sich folgende Berechnung: 

CHF 879'790.00 / 2 = CHF 439'895.00 x 1.5 % = CHF 6'598.45 

Die jährlichen Kapitalfolgekosten betragen total rund CHF 30'229.00 (Jahre 1 ï 35) bzw. rund CHF 
17'143.00 (Jahre 36 ï 40). 

Die Betriebsfolgekosten erhöhen sich aufgrund der jährlichen Unterhaltsarbeiten der Umgebung 
durch diese Kreditsprechung um CHF 25'000.00. 

 
Haltung des Gemeinderates 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 01.09.2025 der geplanten Entsiegelung von rund 2'400 
m2 in der Umgebungsfläche des Gemeindehauses für CHF 623'302.40 inkl. MwSt. und der geplanten 
Sanierung und dem Umbau des alten Pavillons zu einem Betrag von CHF 458'000.00 zugestimmt. Er 
ist überzeugt, dass mit den beiden vorstehend beschriebenen Projekten ein wichtiger Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz sowie zu einem aktiven Dorfleben geleistet wird. 

 
 
 
ANTRAG 
 
a) Es sei ein indexierter Verpflichtungskredit von brutto CHF 624'000.00 (inkl. MwSt) für die Entsie-

gelung der Gemeindehaus-Umgebung zu genehmigen. 
 

b) Es sei ein indexierter Verpflichtungskredit von brutto CHF 458'000.00 (inkl. MwSt) für die Sanie-
rung des alten Pavillons zu genehmigen. 
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3.4 Wasserleitungsersatz Wallisrain ï Aegerten. Verpflichtungskreditbegehren 
 
Ausgangslage 
Die bestehende Wasserleitung zwischen «Wallisweg» und «Richtergasse» genügt den Anforderun-
gen des Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP) nicht mehr. Die bestehende Graugusslei-
tung aus den Jahren 1903 und 1961 ist veraltet und sanierungsbedürftig. Sie stellt eine wichtige 
Verbindung der Hochzone sicher und ist für die Versorgung sowie den Löschschutz unerlässlich. 

Projekt 
Das Projekt umfasst den Ersatz der Wasserleitung auf rund 290 Metern, davon rund 130 Meter in 
grabenloser und rund 160 Meter in konventioneller Bauweise. Gemäss der Wasserversorgungspla-
nung (GWP), wird die bestehende Leitung mit einem Durchmesser von DN 120 auf DN 150 ver-
grössert.  
Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu verbessern, soll das Netz der öffentlichen Beleuchtung 
in der Strasse «Neuer Wallisweg» mit 4 Kandelabern erweitert werden. 

 

 

 
Kosten / Finanzielles 
Der Kostenvoranschlag wurde aufgrund umfangreicher Abklärungen ermittelt, es ergibt sich folgen-
de Zusammenstellung der Teilprojekte (KV± 10 %):  
 

Teilprojekt Kosten 

Wasserleitungsersatz «Wallisweg ï Aegerten» CHF  445'000.00 

Erweiterung öffentliche Strassenbeleuchtung CHF  58'000.00 

Gesamtkosten inkl. MwSt. CHF  503'000.00 

 
Die Folgekosten belasten die Erfolgsrechnung in der Funktion «Gemeindestrassen» während 40 
Jahren mit rund CHF 1'813.00 pro Jahr. Bei der Funktion «Wasserwerk» sind dies während 50 Jah-
ren jährlich rund CHF 11'681.00 bzw. 3.66 Rp./m3 Wasserverbrauchsgebühr. 

 
ANTRAG 
 
Es sei ein indexierter Verpflichtungskredit von CHF 503'000.00 (Kostenstand Juli 2025 / inkl. MwSt.) 
für den Wasserleitungsersatz «Wallisweg - Aegerten» inkl. Erweiterung der öffentlichen Strassenbe-
leuchtung zu genehmigen. 
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4. Budget 2026 und Steuerfuss von 119 % 
 

Gliederung: 

1. Ergebnis  

2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag) 

3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle 

4. Kennzahlen  

5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung  

6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)  

 
1. Ergebnis  

 
Das Budget 2026 rechnet mit einem Verlust von CHF 838ó385. Der Umsatz liegt mit  
CHF 24ó288ó380 um CHF 711ó700 über dem Wert des Budgets 2025. Es ist eine Erhöhung des 
Steuerfusses um 5% auf 119% vorgesehen.  

 

Nachdem die Rechnung 2024 noch mit einem vergleichsweise tiefen Verlust von CHF 108ó895 ab-
geschlossen werden konnte, ist für das Jahr 2025 nach aktueller Hochrechnung bereits mit einem 
deutlich höheren Verlust zu rechnen. Hinzu kommen die laufenden und geplanten Investitionspro-
jekte, welche die liquiden Mittel stark reduzieren bzw. die Neuaufnahme von Darlehen erfordern. Die 
Mehrbelastung durch den Zins- und Abschreibungsaufwand wird in den nächsten Jahren noch deut-
lich zunehmen. Ebenfalls ist weiterhin eine stetige Kostensteigerung in diversen nicht direkt beein-
flussbaren Bereichen (Restkosten Pflegefinanzierung, Restkosten Sonderschulen und Heime, Leh-
rerlöhne etc.) zu beobachten. Diese bereits bekannten Mehrausgaben können nicht mehr mit dem 
natürlichen Wachstum der Steuereinnahmen gedeckt werden, weshalb nun eine Erhöhung des 
Steuerfusses zwingend notwendig ist. Der Gemeinderat hat sich mit der geplanten Erhöhung um 5% 
bewusst für einen Wert entschieden, welcher die Mehrausgaben nicht vollumfänglich abdecken 
wird, aber trotzdem dazu beitragen soll, die Neuverschuldung abzuschwächen.   

Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammen-
setzen bzw. entwickeln:  
 

Einwohnergemeinde   Budget 2025  Budget 2026 

Personalaufwand CHF 4ó937ó350 CHF 4ó823ó105 

Sach- und Betriebsaufwand  CHF 3ó677ó870 CHF 3ó894ó395 

Abschreibungen  CHF 1ó317ó060 CHF 1ó302ó705 

Transferaufwand und Einlagen CHF 10ó578ó965 CHF 11ó012ó845 

Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag  CHF - 5'512ó500 CHF - 5'882ó560 

Steuerertrag  CHF - 12ó390ó000 CHF - 13ó550ó000 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  CHF - 2ó608ó745 CHF - 1ó600ó490 

Ergebnis aus Finanzierung  CHF  + 210ó715 CHF  + 762ó105 

Operatives Ergebnis  CHF - 2ó398ó030 CHF - 838ó385 

Ausserordentliches Ergebnis  CHF 0 CHF 0 

Gesamtergebnis (Verlust) CHF - 2ó398ó030 CHF - 838ó385 

Finanzausgleich 
Auf Basis der Jahre 2022, 2023 und 2024 erhält die Gemeinde Kölliken folgende Beiträge:  
 

Zusammenzug Finanzausgleich 2026  Betrag 

Steuerkraftausgleich  CHF  1ó116ó500 

Mindestausstattung  CHF 237ó000 

Bildungslastenausgleich  CHF 197ó500 
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Soziallastenausgleich  CHF  28ó000 

Räumlich-struktureller Lastenausgleich  CHF 0 

Total Finanzausgleich 2026  CHF 1'579ô000 

Gegenüber dem Beitrag 2025 von CHF 1ó227ó000 erhöht sich die Beitragszahlung an die Gemeinde 
um CHF 352ó000.  
 
 

2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag) 
 
Löhne 
Grundlage für die budgetierten Lohnsummen bilden das seit 2024 gültige Personalreglement sowie 
der genehmigte Stellenplafonds bzw. der voraussichtliche Stellenplan 2026. Der Gemeinderat be-
schliesst die definitive Teuerungszulage im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr.  
 
Abschreibungen 
Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen 
zwischen 3 und 50 Jahren. Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abge-
schrieben. Für das Budget 2026 ergeben sich mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:  

Investition (ohne Spezialfinanzierungen) Anzahl Jahre Jährlicher Betrag 

Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus, Anteil 
Hochbau 

35 Jahre CHF  20ó489 

Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus, PV-
Anlage (netto) 

20 Jahre CHF 2ó763 

Heizungsersatz Werkhof (netto) 20 Jahre CHF 13ó080 

Modularer Schulraum 20 Jahre CHF 21ó548 

Sanierung Strassenbelag Zinggen inkl. Stras-
senbeleuchtung 

40 Jahre CHF 7ó625 

Total neue Abschreibungen  CHF 65ó505 

 
Die Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen betragen 2026 rund CHF 1ó346ó557 (2025: CHF 
1ó360ó901).  
 
Steuerertrag  
Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 119 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermö-
genssteuern wurden auf Basis der Rechnung 2024 sowie einer Hochrechnung 2025 berechnet.  
 
Für die Budgetierung der Steuererträge des Jahres 2026 wurden die Empfehlung des kantonalen 
Steueramtes sowie das Bevölkerungswachstum berücksichtigt. Das kantonale Steueramt geht in 
seiner Prognose davon aus, dass das Rechnungsergebnis um etwa 2.5% höher liegt als der vo-
raussichtliche Abschluss 2025. In den Prognosen des kantonalen Steueramtes wurden die Einfüh-
rung der 13. AHV-Altersrente sowie der Rückgang der Teuerung berücksichtigt. 
 
Bei den Aktiensteuern ist im Jahr 2026 grundsätzlich mit einem Rückgang zu rechnen. Bisher kom-
pensierte der Kanton noch teilweise die Ausfälle durch die Steuergesetzrevision 2022. Diese Kom-
pensation fällt per 2026 vollständig weg. Aufgrund der aktuell hohen Werte für das Jahr 2025 kann 
für 2026 trotz Berücksichtigung des Rückgangs mit höheren Aktiensteuereinnahmen gerechnet 
werden als für 2025 budgetiert wurden. 
 

Steuerart 
Rechnung 2024 
114 % 

Budget 2025 

114 % 

Budget 2026 

119 % 

Ordentliche Steuern CHF 10ó786ó218 CHF 11ô096ô000 CHF 11ô996ô000 

Quellensteuern CHF 303ó094 CHF 225ô000 CHF 275ô000 
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Sondersteuern CHF 684ó530 CHF 529ô000 CHF 529ô000 

Total CHF 12ó783ó404 CHF 12ó390ó000 CHF 13ó550ó000 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle 

 

Einwohnergemeinde  Budget 2026 

geplante Investitionsausgaben CHF  15ó186ó400 

geplante Investitionseinnahmen  CHF  - 200ó050 

Nettoinvestitionen CHF  14ó986ó350 

Selbstfinanzierung  CHF   510ó675 

Selbstfinanzierungsgrad  3.41 % 

Finanzierungsergebnis  
(Fehlbetrag => Abnahme Nettovermögen) 

CHF  - 14ó475ó675 

 
  

Budget 



26 

Investitionsausgaben 2026 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde (Beträge in Franken) 

Projekt Kredit bis 2025 2026 Ab 2027 

Umgestaltung Umgebung Gemein-
dehaus 

624ó000 0 524ó000 100ó000 

Sanierung Fassade, Dach und 
Schliess-System Gemeindehaus 

609ô000 787ó089 0 0 

Förderbeitrag Bund Photovoltaikan-
lage Gemeindehaus 

-18ô800 -14ó728 0 0 

Sanierung Pavillon Villa Clara 458ó000 0 458ó000 0 

Heizungsersatz Werkhof 282ô000 282ó000 0 0 

Förderbeitrag Heizungsersatz Werk-
hof 

-20ô400 -20ó400 0 0 

Sanierung Tartanplatz* 118ó500 0 118ó500 0 

Modularer Schulraum 431ó000 430ó951 0 0 

Aussenbeleuchtung Sportplatz Dop-
pelturnhalle 

258ó000 0 258ó000 0 

Beiträge Swisslos-Sportfonds Aus-
senbeleuchtung Sportplatz Doppel-
turnhalle 

-46ô050 0 - 46ó050 0 

Erweiterung Schulhaus Farbweg 12ó800ó000 6ó063ó000 6ó657ó000 0 

Projektierungskredit Schulraumpla-
nung 

392ó000 462ó282 0 0 

Planungskredit Umnutzung und Sa-
nierung bestehender Schulraum 

185ô500 100ó000 85ó500 0 

Projektierung Erweiterung Doppel-
turnhalle 

105ô000 137ó122 0 0 

Erweiterung und Sanierung Doppel-
turnhalle inkl. PV-Anlage 

8ó000ó000 2ó041ó000 5ó799ó000 0 

Schulinformatik 2026 ï 2028 625ó500 0 285ó000 340ó500 

Statiksanierung ĂSalzmehusñ 406ó000 0 250ó000 156ó000 

Kantonsbeitrag Statiksanierung 
ĂSalzmehusñ 

- 53ó000 0 0 - 53ó000 

Bundesbeitrag Statiksanierung 
ĂSalzmehusñ 

- 53ó000 0 0 - 53ó000 

Sanierung K319, Anteil Strasse 1'350ô000 79ó000 300ó000 972ó000 

Sanierung Strassenbelag Zinggen 
inkl. Beleuchtung 

305ó000 305ó000 0 0 

Projektierung Sanierung  
Entfelderstrasse (Verbuchung Er-
folgsrechnung) 

32ó500 19ó250 13ó250 0 

Erweiterung öffentliche Beleuchtung 
Wallisweg-Aegerten 

58ó000 0 58ó000 0 

Massnahmen Schutzzonenregle-
ment* 

150ó400 0 150ó400 0 
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Vorprojekt Hochwasserschutz Kölli-
kerbach 

193ô000 155ó500 37ó500 0 

Projektierung Hochwasserschutz 468ó500 0 105ó500 363ó000 

Revision Kommunale Raumplanung 500ô000 150ó000 100ó000 250ó000 

*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit, da unter CHF 271ó800 und Ausführung innerhalb eines 
Jahres).  

 
 
4. Kennzahlen 

 

Selbstfinanzierungsanteil 2026 
2.49 % (2025: - 5.64 %) 

Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag 

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau 
von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).  
Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-
/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen. 
 

>  20 %  gut 
10 % - 20 % mittel  
< 10 % schlecht  

 

Selbstfinanzierungsgrad 2026 
3.41 % 

(2025: - 10.27 %) Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen 

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein 
Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil 
sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind 
nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. 
 

> 100 % Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen  
 80% ï 100% Normalfall  
 < 50 %  zu tief / hohe Zunahme der Schulden  

 

Nettoschuld I pro Einwohner  
(mutmasslich per Ende 2026) 

Nettoschuld CHF 3ó083 

(31.12.2024, Nettovermögen  
CHF 1ó884.66) Nettoschuld in Franken pro Einwohner  

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beur-
teilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil 
berücksichtigen). 
 

< 0 Nettovermögen 
0 ï 1ó000 geringe Verschuldung  
1ó001 ï 2ó500 mittlere Verschuldung  
2ó501 ï 5ó000 hohe Verschuldung  
> 5ó000  sehr hohe Verschuldung  
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Nettoverschuldungsquotient 2026 

 104.76 % (2025: 43.68%) Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/ Finanzaus-
gleich 

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforder-
lich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % 
weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. 
 

< 100 % gut  
100 % - 150 % genügend  
> 150 % schlecht  

 

Zinsbelastungsanteil 2026 
1.11 % (2025: 0.78 %) 

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag  

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer 
dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen. 
 

< 0 % Zinsertrag  
0 % - 4 %  gut 
4 % - 9 %  genügend  
> 9 % schlecht  

 

Kapitaldienstanteil 2026 

7.67 % (2025: 8.20 %) Nettozinsaufwand + Abschreibungen in  
Prozent vom laufenden Ertrag  

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen  
(Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen. 
 

< 5 %  geringe Belastung  
5 % - 15 %  tragbare Belastung 
> 15 %  hohe Belastung  

 
 

5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung  
 

0 Allgemeine Verwaltung  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 3ó124ó590 CHF 548ó550 

Budget 2025 CHF 3ó058ó060 CHF 514ó600 

Rechnung 2024 CHF 2ó957ó851 CHF 581ó405 

Rechnung 2023 CHF 2ó431ó092 CHF 519ó397 

- Die jährliche Entschädigung des Gemeinderates wurde von der Gemeindeversammlung vom 
25. Juni 2025 für die Amtsperiode 2026/2029 neu festgelegt bzw. um CHF 28ô500 erhöht.  

- Die für 2025 vorgesehene Erhebung der Personalzufriedenheit wurde auf das Jahr 2026 ver-
schoben und erneut budgetiert.  

- Der Gemeinderat möchte die allfällige Einführung einer Abteilung «Gesellschaft» prüfen. Dafür 
wurden externe Honorare von rund CHF 31'000 eingestellt. 

- Die neue Legislaturplanung wird voraussichtliche Kosten von CHF 15'000 verursachen.  

- 2026 sind wieder ein Neuzuzügeranlass sowie eine Jungbürgerfeier geplant.  

- Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Stellenplan der Verwaltung ist eingehalten.  

- Für eine allfällige Neugestaltung des Mitteilungsblatts wurden CHF 16'000 ins Budget aufge-
nommen.  
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- Die Webseiten der Gemeinde und Schule sollen erneuert werden. Der Anteil für die Gemeinde-
webseite wird voraussichtlich CHF 38'000 betragen.  

- Für eine zeitgemässe Dokumentation und Bearbeitung der Stellenbeschriebe sowie Mitarbei-
tergespräche soll 2026 ein HR-Programm für CHF 17'000 angeschafft werden. Die Schulung 
dazu ist bereits im Preis inbegriffen.  

- Die Betreuung der gesamten IT wird immer aufwändiger und anspruchsvoller, was längerfristig 
nicht mehr durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann. Es soll eine IT-Strategie 
zum weiteren Vorgehen erarbeitet werden. Hierfür sind externe Honorare von CHF 16'000 bud-
getiert.  

- Aus dem Ersatz der Firewall entstehen voraussichtliche Kosten von CHF 17'000.  

- Das kleine Nebengebäude der Villa Clara wird neu gestrichen und die Regenrinne angepasst. 
Dafür ist mit Ausgaben von CHF 10'000 zu rechnen.  

 

1 Öffentliche Ordnung  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 952ó835 CHF 258ó620 

Budget 2025 CHF 958ó130 CHF 258ó000 

Rechnung 2024 CHF 919ó295 CHF 319ó136 

Rechnung 2023 CHF 1ó784ó756 CHF 1ó091ó613 

- Der Beitrag an die Regionalpolizei erhöht sich im Vergleich zum Budget 2025 um CHF 21'450. 

- Das Budget der Feuerwehr liegt netto rund CHF 16ô500 unter dem Budget 2025.  

- Der Beitrag für den Zivilschutz beträgt CHF 15.79 pro Einwohner (2025: CHF 15.82). Der Bei-
trag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt CHF 1.11 (2025: CHF 1.01). 

 

2 Bildung   Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 7ó680ó440 CHF 1ó196ó610 

Budget 2025 CHF 7ó457ó755 CHF 1ó395ó550 

Rechnung 2024 CHF 7ó181ó175 CHF 1ó237ó478 

Rechnung 2023 CHF 6ó774ó804 CHF 1ó215ó221 

- Für das Budget 2026 wurde mit einer Gesamtschülerzahl von 758 Schülern gerechnet (2025 => 
763). 3 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2025 => 3) und keine Schüler 
aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Safenwil (2025 => 0).  

- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt 95 Schüler (2025 => 92).   

- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt CHF 2'860ô181. Dies entspricht einer 
Zunahme von CHF 108ô531 gegenüber dem Budget 2025. 

- Die bisher separaten Bibliotheken der Schule und Gemeinde ziehen gemeinsam in den Neubau 
des Oberstufenschulhauses. Für die Erstausstattung (Möbel etc.) wurden insgesamt CHF 
50'000 im Budget berücksichtigt. Zwei Drittel der Kosten werden der Schule belastet. Ein Drittel 
der Gemeindebibliothek.  

- Für die Anschaffung eines Ping-Pong-Tisches beim neuen Schulhaus sind CHF 9'300 einge-
stellt.  

- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen CHF 82ô000 und liegen 
somit rund CHF 3ô000 unter dem Vorjahreswert. Die grössten Positionen sind: 

- Ersatz Asphaltbelag durch Sickerverbundsteine Oberstufenschulhaus, CHF 18ô100 

- Ergªnzung Spielplatz Kindergarten Berggasse, CHF 8ó300 

- Erneuerung Küche Lehrerzimmer Berggasse 6, CHF 20ô200 

- Die Webseiten der Gemeinde und Schule sollen erneuert werden. Der Anteil für die Schule wird 
voraussichtlich CHF 15ô500 betragen.  

- Für die Organisatin des Jugendfestes 2027 wurden im Budget 2026 CHF 5'000 für Sitzungsgel-
der eingestellt.  

- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag aufgrund der aktuellen Schülerzah-
len um CHF 25'000 auf CHF 275'000 erhöht.  

- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen voraussichtlich CHF 510ó000 (2025: CHF 520ó000).  
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3 Kultur, Sport, Freizeit    Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 1ó119ó830 CHF 281ó630 

Budget 2025 CHF 1ó071ó320 CHF 261ó300 

Rechnung 2024 CHF 1ó017ó311 CHF 272ó331 

Rechnung 2023 CHF 988ó166 CHF 301ó338 

- 2025 wurden vier Kompotois bei den Raststätten ĂSalamanderñ, ĂFroschebrönneliñ, ĂHäxebrön-

neliñ und ĂChuzebrönneliñ aufgestellt. Im Jahr 2026 soll auch bei der Waldhütte ĂWandersmannñ 
ein Kompotoi aufgestellt werden. Für die Kostenbeteiligung der Einwohnergemeinde an die fünf 
Anschaffungen sind CHF 16'500 im Budget berücksichtigt.  

- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Anlagen des Schwimmbades betragen  
CHF 87ô070. Die grössten Positionen sind: 

- Sanierung Parkplatz, CHF 13ô000 

- Erneuerung Ein-/Ausgangsbereich, CHF 27ô500 

- Revision Pumpe/Motor Rutschbahn, CHF 8ô500 

- Depotfªcher Familienkabinen, CHF 14ô000 

- Auffrischung Dachkranz, CHF 8ô700 

- Ersatz Wªrmepumpen, CHF 7ô120 

- Beim Sportplatz Walke werden die Alu-Tore f¿r CHF 4ó000 ersetzt. F¿r die Reparatur des Ball-
fªngers sind ebenfalls CHF 4ó000 budgetiert. Die Sanierung und Ergªnzung der Aussenbe-
leuchtung verursachen voraussichtliche Kosten von CHF 12ó150. 

 

4 Gesundheit  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 1ó137ó155 CHF 0 

Budget 2025 CHF 1ó012ó785 CHF 0 

Rechnung 2024 CHF 967ó948 CHF 0 

Rechnung 2023 CHF 899ó290 CHF 0 

- Im Bereich der Pflegefinanzierung ist gemäss aktueller Hochrechnung mit Mehrkosten von rund 
CHF 100ô000 gegenüber dem Budget 2025 zu rechnen. Dies unter anderem, weil per 2026 die 
Normkosten von CHF 77/Stunde auf CHF 80/Stunde erhöht werden. Je nach Anzahl und Pfle-
gestufe der betreuten Personen können die Kosten jährlich stark variieren.  

- Für die Beteilung am ĂGERA-Projekt Aarauñ sind im Budget 2026 wiederum rund CHF 10'000 
eingestellt.  

- Die Arbeiten am ĂZukunftskonzept Gesundheit Kºllikenñ werden sich bis ins Jahr 2026 erstre-
cken. Hierf¿r wurden f¿r Sitzungsgelder und Beratungshonorare insgesamt CHF 12ô300 ins 
Budget aufgenommen.  

- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS beträgt neu CHF 84.50 (2025: CHF 79.50). 
Darin sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten. Der Ge-
meindebeitrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2025 um CHF 32'260. 

 

5 Soziale Sicherheit  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 5ó702ó685 CHF 1ó743ó000 

Budget 2025 CHF 5ó566ó425 CHF 1ó565ó000 

Rechnung 2024 CHF 4ó552ó421 CHF 1ó658ó933 

Rechnung 2023 CHF 4ó174ó166 CHF 1ó358ó494 

- Das Alterszentrum Sunnmatte hat im laufenden Jahr die aktuelle Rechtsform als Verein über-
prüft und sich entschieden, eine Rechtsformänderung vorzunehmen. Für die Umsetzung ist im 
Budget die hälftige Übernahme der Kosten bzw. CHF 18'000 vorgesehen.  

- Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und materielle Hilfe wurden gemäss der Rech-
nung 2024 sowie einer Hochrechnung 2025 budgetiert. Die Ausgaben im Bereich der materiel-
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len Hilfe (ohne Asylbereich) wurden für das Jahr 2026 um CHF 200'000 tiefer budgetiert als für 
das Jahr 2025.   

- Die jährlichen Kosten für den neu gegründeten Jugendtreff Kölliken betragen voraussichtlich 
rund CHF 27'000. 

- Die Ausgaben im Bereich des Asylwesens bleiben aufgrund der aktuellen Situation nach wie 
vor auf einem erhöhten Niveau. Durch das geplante Bauprojekt bei der Breitengg ist im Jahr 
2026 erstmals der ganzjährige Aufwand für die Miete von Wohnungen abgebildet.  Die Kosten 
werden nicht vollumfänglich durch die Pauschalbeiträge des Kantons abgedeckt werden kön-
nen. Das Budget 2026 rechnet mit einer Nettobelastung von rund CHF 124ô000.  

- Der erhöhte Bedarf an externen Familienbegleitungen hält nach wie vor an bzw. ist nochmals 
gestiegen. Daher wurde der Budgetbetrag erneut erhöht. Neu beträgt dieser CHF 85'000 (2025: 
CHF 50'000). 

- Die Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung wurden unverändert mit CHF 107'000 
budgetiert.  

- Seit 2018 müssen die Gemeinden die nicht bezahlten Krankenkassenprämien übernehmen. 
Zuvor hat der Kanton diese Kosten bezahlt. Ergibt sich nach einer Betreibung der obligatori-
schen Krankenkassenprämien ein Verlustschein, hat die Gemeinde davon 85 % zu überneh-
men. Für die Gemeinde Kölliken werden sich diese Kosten auf geschätzte CHF 165ó000 (2025: 
CHF 160ô000) belaufen.  

- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2026  
CHF 1'455ô400 (+ CHF 129ô800).  

- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt CHF 837ô800 (2025: CHF 758'500). Die Be-
rechnung erfolgte aufgrund der Fallzahlen per 31. Dezember 2024. Verändern sich diese, fällt 
auch der Gemeindebeitrag höher oder tiefer aus.  

 

6 Verkehr  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 915ó245 CHF 23ó000 

Budget 2025 CHF 949ó590 CHF 22ó500 

Rechnung 2024 CHF 848ó362 CHF 30ó923 

Rechnung 2023 CHF 746ó574 CHF 42ó723 

- Inkl. Winterdienst beträgt der Strassenunterhalt CHF 174ô180 (2025: CHF 164ô180). Darin ent-
halten sind folgende einmalige Kosten: 

- Sanierungen an Strassenbelag, Randsteinabschlüssen, Einlaufschächten und Wasserstei-
nen, CHF 50'000  

- Verbreiterung Hofstrasse, CHF 33ô000 

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind CHF 8ô000 eingeplant.   

- Zur Bepflanzung und Begrünung der Rabatten ist Material im Wert von CHF 15ô000 budgetiert. 
Die Arbeit wird durch das Bauamt ausgeführt.  

 

7 Umweltschutz und Raumordnung  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 2ó564ó385 CHF 2ó336ó605 

Budget 2025 CHF 2ó503ó800 CHF 2ó259ó160 

Rechnung 2024 CHF 2ó452ó883 CHF 2ó312ó013 

Rechnung 2023 CHF 2ó435ó621 CHF 2ó234ó298 

- Spezialfinanzierungen: Siehe eigene Erläuterungen pro Betrieb am Ende der Erläuterungen.  

- Damit die Neophytenbekämpfung intensiviert werden kann, sind erstmals Entschädigungen in 
der Höhe von CHF 10'000 im Budget berücksichtigt.  

- Damit ein verbindliches Friedhofskonzept erstellt werden kann, wurden externe Honorare von 
CHF 15'500 budgetiert. Des weitern werden der Kiesbelag beim Hauptweg für CHF 11'400 so-
wie die Thujahecke und Fundamente für CHF 4'300 ersetzt.   

- Es sind externe Beratungskosten von CHF 10ô000 für die Raumplanung budgetiert.  
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8 Volkswirtschaft  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 49ó000 CHF 257ó475 

Budget 2025 CHF 43ó900 CHF 254ó925 

Rechnung 2024 CHF 48ó380 CHF 247ó926 

Rechnung 2023 CHF 14ó800 CHF 245ó103 

- 2026 sind Flurwegsanierungen bzw. Arbeiten an den Drainageleitungen in der Höhe von  
CHF 20ó000 geplant. 

- Aufgrund des budgetierten Gewinns des Forstbetriebes Kölliken-Safenwil entfällt der Gemein-
debeitrag an ein allfälliges Defizit Forst der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversamm-
lungsentscheid aus dem Jahr 1993.  

- Auf Anfrage des Elektrizitäts- und Wasserwerks Muhen hat sich der Gemeinderat dazu ent-
schieden, bei der Prüfung einer regionalen Kooperation mitzuwirken. Für die Gemeinde Kölliken 
geht es vordergründig um den Bereich Strom. Das Projekt wurde 2025 gestartet. Im Jahr 2026 
ist noch mit Kosten von CHF 5'000 zu rechnen.  

- Die Konzessionsgebühr der EWK Energie AG wurde neu mit CHF 228'000 (2025: CHF 
235ó000) budgetiert. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh.  

 

9 Finanzen und Steuern  Aufwand  Ertrag 

Budget 2026 CHF 1ó042ó215 CHF 17ó642ó890 

Budget 2025 CHF 954ó915 CHF 17ó045ó645 

Rechnung 2024 CHF 869ó974 CHF 15ó155ó456 

Rechnung 2023 CHF 901ó011 CHF 14ó142ó093 

- Der budgetierte Steuerertrag 2025 wird im Bereich der ordentlichen Steuern voraussichtlich er-
reicht werden können. Unter Berücksichtigung der kantonalen Prognosen, des Bevölkerungs-
wachstums sowie der geplanten Steuerfusserhöhung wurde der Ertrag der ordentlichen Steuern 
um CHF 900ô000 höher budgetiert als im Vorjahr.  

- Total betragen die Gutschriften Finanzausgleich und Aufgabenverschiebung CHF 1'707ô850 
(siehe auch allgemeine Erläuterungen).  

- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden hat sich durch die Neuaufnahmen 
2025 auf 0.77% erhöht (bisher 0.62%).  

- Aufgrund der geplanten Investitionen wird 2026 eine weitere Neuaufnahme von Darlehen un-
umgänglich sein.  

- Für die Dividendenzahlung der EWK Energie AG wurde wiederum ein Betrag von CHF 120ó000 
angenommen. 

- Es ist vorgeschrieben, jeweils am Anfang einer neuen Amtsperiode eine Folgebewertung der 
Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens vorzunehmen. Da die Landpreise seit 
der letzten Bewertung 2022 gestiegen sind, ist davon auszugehen, dass die Bilanzwerte der 
Grundstücke erhöht werden müssen. Im Budget 2026 wurde eine Erhöhung um CHF 627'100 
berücksichtigt. Dabei handelt es sich lediglich um eine buchhalterische Vorschrift, um die Werte 
in der Bilanz möglichst realitätsnah abbilden zu können. Diese Anpassung hat keinen Einfluss 
auf die effektive Liquidität der Gemeinde.  

- Die Gemeindeversammlung vom 07. Juni 2024 hat dem Landerwerb der Parzellen 452 und 
3149 im Baugebiet des Areals der SMDK zugestimmt. Der Landerwerb erfolgt im Januar 2026. 
Mit dem Landerwerb werden auch die vermieteten Gebäude (Lager und Einstellraum) über-
nommen. Hierfür ist mit Mietzinseinnahmen von CHF 16'200 zu rechnen.  

- Für das Postgebäude sowie das Haus zur Tanne ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgese-
hen. 

- Das bei der Verwaltung bereits eingeführte System für die Liegenschaftsunterhaltsplanung soll 
auf das Bauamt ausgeweitet werden. Dieses kann somit im selben Programm die anfallenden 
Arbeiten sowie den Zustand der Strassen, Kanalisationen, Anlagen etc. erfassen, wodurch Sy-
nergien genutzt werden können. Die einmaligen Kosten für die Erweiterung betragen  
CHF 12ô600. Die jährlich wiederkehrenden Kosten betragen rund CHF 3ô900. 

- Das Budget 2026 schliesst mit einem Verlust von CHF 838ô385 ab.  
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6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)  
 
Wasserversorgung  

Laufender Betrieb   Budget 2025   Budget 2026  

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit   CHF  104ó275  CHF  67ó625 

Ergebnis aus Finanzierung   CHF - 10ó900  CHF - 12ó100 

Operatives Ergebnis   CHF + 93ó375  CHF + 55ó525 

Ausserordentliches Ergebnis   CHF 0  CHF 0 

Gesamtergebnis (Gewinn)  CHF + 93ó375  CHF + 55ó525 

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind CHF 2ô500 eingeplant. Hinzu kommen 
voraussichtlich CHF 6'750 für die Projektierung des Leitungsersatzes der Entfelderstrasse so-
wie CHF 10'000 für Ingenieurleisten betreffend Hochzone.  

- Die Datenbank für das Führen der Werkkataster ist veraltet und muss in eine neue Fachschale 
migriert werden. Der Kostenanteil der Wasserversorgung beträgt voraussichtlich CHF 15'000. 

- Die bestehenden Leitern, welche den Zugang zu den Wasserkammern ermöglichen, haben ihre 
Lebensdauer überschritten und entsprechen nicht mehr den heute gültigen Vorschriften. Deren 
Ersatz ist mit CHF 9'200 budgetiert.  

- Alte Hydranten und Schieber, welche Mängel aufweisen, müssen systematisch ausgetauscht 
werden. Hierfür wurde neu ein jährlicher Betrag von CHF 70'000 im Budget aufgenommen.  

- Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Massnahmen gemäss Schutzzonenreglement wur-
den jährliche Entschädigungen an die Parzelleneigentümer in der Höhe von CHF 10'000 budge-
tiert.  

 

Investitionen    Budget 2025  Budget 2026 

Investitionsausgaben   CHF 405ó000  CHF 729ó300 

Investitionseinnahmen    CHF 150ô000  CHF 200ó000 

Nettoinvestitionen    CHF  255ó000  CHF  529ó300 

Selbstfinanzierung   CHF 261ó710  CHF 217ó060 

Finanzierungsergebnis  
(+ Überschuss/ - Fehlbetrag) 

 CHF + 6ó710  CHF - 312ó240 

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses 
um CHF 312ó240. Die Schuld wird per Ende 2026 mutmasslich rund CHF 1.88 Millionen betragen.  

 
Investitionsausgaben 2026 / Kreditkontrolle Wasserversorgung (Beträge in Franken) 

Projekt Kredit bis 2025 2026 ab 2027 

Wasserleitungsersatz K319 355ô000 0 155ó000 200ó000 

Wasserleitungsersatz Zinggen 365ó000 365ó000 0 0 

Projektierung Wasserleitungsersatz 
Entfelderstrasse (Verbuchung Erfolgs-
rechnung) 

16ó500 9ó750 6ó750 0 

Wasserleitungsersatz Wallisweg-
Aegerten 

445ó000 0 445ó000 0 

Vorprojekt Regionale Grundwasser-
fassung Mittleres Suhrental* 

129ó300 0 129ó300 0 

Anschlussgebühren   - 200ó000  
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*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit, da unter CHF 271ó800 und Ausf¿hrung innerhalb eines 
Jahres).  

 

Abwasserbeseitigung  

Laufender Betrieb   Budget 2025  Budget 2026 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit   CHF 131ó880  CHF 192ó395 

Ergebnis aus Finanzierung   CHF + 19ó500  CHF + 31ó400 

Operatives Ergebnis   CHF 151ó380  CHF 223ó795 

Ausserordentliches Ergebnis   CHF 0  CHF 0 

Gesamtergebnis (Gewinn)  CHF 151ó380  CHF 223ó795 

- Die Datenbank für das Führen der Werkkataster ist veraltet und muss in eine neue Fachschale 
migriert werden. Der Kostenanteil der Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich CHF 25'000. 

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind CHF 5ô000 eingeplant. 

- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt CHF 338ô500. 
 

Investitionen    Budget 2025  Budget 2026 

Investitionsausgaben   CHF 285ó000  CHF 583ó200 

Investitionseinnahmen    CHF 420ó000  CHF 450ó000 

Nettoinvestitionen    CHF - 135ó000  CHF  133ó200 

Selbstfinanzierung   CHF 279ó940  CHF 312ó660 

Finanzierungsergebnis (Überschuss)  CHF + 414ó940  CHF + 179ó460 

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsüber-
schusses um CHF 179ó460. Das Guthaben wird per Ende 2026 mutmasslich rund CHF 4.26 Millio-
nen betragen.  

 
Investitionsausgaben 2026 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung (Beträge in Franken) 

Projekt Kredit bis 2025 2026 ab 2027 

Sanierung K319 970ô000 20ó000 350ó000 600ó000 

GEP 2 760ô000 484ó000 170ó000 106ó000 

Vorprojekt und Vorbereitung zur 
Verbandsgründung ARA WSU 

252ó807 0 63ó200 189ó607 

Beitrag an Bauprojekt ARA Verband 490ô900 334ó201 0 0 

Anschlussgebühren   - 450ó000  

 
Abfallwirtschaft 

Laufender Betrieb   Budget 2025  Budget 2026 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit   CHF  - 1ó250  CHF  - 11ó550 

Ergebnis aus Finanzierung   CHF + 2ó200  CHF + 2ó600 

Operatives Ergebnis   CHF  950  CHF - 8ó950 

Ausserordentliches Ergebnis   CHF 0  CHF 0 

Gesamtergebnis (+ Gewinn/ Verlust)  CHF  950  CHF - 8ó950 

- Auf dem Gemeindegebiet werden aufgrund nicht vorhandener Sammelstellen und teilweise zu 
engen Strassenverhältnissen Siedlungsabfälle an diversen Standorten direkt auf der Strasse 
oder auf unbebauten Parzellen für die Sammlung bereitgestellt. Dies hat in der Vergangenheit 
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immer wieder zu Problemen geführt. Gerade, wenn Tiere die Säcke aufgerissen und den Keh-
richt auf der Strasse verteilt haben. Nun wurde ein Massnahmenkatalog mit Verbesserungs-
möglichkeiten und möglichen Standorten für Sammelplätze erstellt. Für die Umsetzung prioritä-
rer Massnahmen wurden für das Jahr 2026 CHF 30'000 im Budget bereitgestellt.  

- Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde reduziert sich aufgrund des Verlustes vo-
raussichtlich auf rund CHF 324ô577.  

 
 
ANTRAG 
 
Das Budget 2026 der Einwohnergemeinde Kölliken mit einem Steuerfuss von 119 % sei zu geneh-
migen. 

 
 
 
 

5. Verschiedenes 
 
  



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 


